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GEWERKSCHAFT ÖFFENTUCHER DIENST 

An das 

BUNDESFACHGRUPPE "WISSENSCHAFT" 
Bundessektion Unterricht - Wissenschaft 
1010 Wien, TeinfaltstraBe 7, Tel. 53454 

Präsidium des 
Österreichischen Nationalrates 
Parlament 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Betr.: Bundesgesetze, mit denen das Kunsthoch
schul-Organisationsgesetz 1970 und das 
Akademie-Organisationsgesetz 1988 geändert 
werden; 
BMWF GZ. 59.243/52-18/89 

In der Anlage übermittelt die Bundesfachgruppe IIWissenschaft 
je 25 Ausfertigungen der Stellungnahmen zu den im Betreff 
genannten Novellierungen. 

16. Jänner 1990 
Für die Bundesfachgruppe: 

D1YSK:d~: 
(Rudol~ REICHEL) 

Beilagen 

DVR:0046655 
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Osterreichischer Gewerkschaftsburd 
GEWERKSCHAFT ÖFFENnlCHER DIENST 

An das 

BUNDESFACHGRUPPE "WISSENSCHAFT" 
Bundessektion Unterricht - Wissenschaft 
1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Tel. 53454 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
Abt. 1/8 
z.H. Frau MinR§tin Dr.Brigitte BÖCK 

Freyung 1 
1010 Wien 

Betr.: Bundesgesetz, mit dem das Kunsthoch
schul-Organisationsgesetz 1970 ge§n~ert 
wird; 
Stellungnahme des ZA 
Zu BMWF GZ. 59.243/52-18/89 

Allgemeines: 

I , 

Der ZA fordert mit Nachdruck im Zusammenhang mit der vorgesehenen 
Novelle des KHOG eine grunds§tzliche Neufassung der Organisations
vorschriften der Kunsthochschulen im Sinne des UOG. 

Insbesonders Novellierung des § 20 KHOG, daß künftighin dem Gesamt
kollegium mit Sitz und Stimme die jeweiligen Vorsitzenden der Dienst
stellenausschüsse (HOChschullehrer, sonst.Bedienstete) angehören. 
Auf die diesbezügliche Regelunq des UOG bzw. AOG wird hingewiesen. 
Es w§ren ehebaldigst Verhandlunqen unter Einschluß aller Repr§sentan
ten der Standesvertretunqen aufzunehmen. 

Grunds§tzliches: 

Gastprofessor - "§ 9 (1) Z 5 

Zur behaupteten Kostenneutralit§t wird im Gegensatz zu den 
erl§uternden Bemerkungen festqestellt, daß die Nutzung der 
Fiqur des Gastprofessors gegenüber Lehrbeauftragten entweder 
Mehrkosten verursachen wird oder das Lehrangebot mengenm§ßiq 
beschr§nkter wird und selbst bei Ausrichtung an einem Ordinarien
qehalt, besonders qualifizierte Wissenschafter lIKoryph§en" nicht 
gewonnen werden können. 

Darüberhinaus ist festzustellen, daß zwangsl§ufig für additive 
Gastprofessoren zus§tzliche Resourcen an Räumen, wissenschaftl. 
und sonstigem Personal erforderlich sein werden (Planstellen, 
Überstunden- und Mehrleistungsabgeltung u.s.w.). 

Zu § 38 Abs.3 - Kurse und Lehrg§nqe, vorletzter Satz: 

DVR: 0046655 

Sekretariatst§tiqkeiten soll durch "Verwaltunqst§tiqkeiten" 
ersetzt werden. 

. / . 
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Die Formulierung "Sekretariatstätigkeiten" erweckt den Anschein, J 

daß es sich um eher reine Schreibarbeiten handelt; "Verwaltungs
tätigkeiten" umschreibt umfassender die wahrzunehmenden Aufgaben. 

Diese Stellungnahme deckt sich inhaltlich mit der Stellungnahme 
des ZA beim BMWF für die sonstiqen Bediensteten. 

15.Jänner 1990 
Für die Bundesfachgruppe: 

Der vorSi[:' 

(Rudolf REICHEL) 
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